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Amtliche Verlautbarung der österreichischen Sozialversicherung im Internet: www.ris.bka.gv.at 

Sozialversicherungsanstalt der Bauern 
 

Die Sozialversicherungsanstalt der Bauern verlautbart gemäß § 215 BSVG: 

1. Änderung der Satzung 2016 

 

Die Satzung der Sozialversicherungsanstalt der Bauern, avsv Nr. 79/2016 vom 12.05.2016, wird wie folgt geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

a) Die Bezeichnung des § 32 lautet: 

„Beitragsgrundlage, Beitrag bzw. Beitragseinziehung für bestimmte nur unfallversicherte Personen und für persön-
lich haftende Gesellschafter einer offenen Gesellschaft (OG) bzw. einer Kommanditgesellschaft (KG) in der Unfallver-
sicherung.“ 

b) Nach § 38 wird folgender Paragraf samt Überschrift angefügt: 

„§ 39 Wirksamkeitsbeginn der 1. Änderung“ 

2. In § 14 wird das Wort „Gesundheit“ durch die Wortfolge „Gesundheit und Frauen“ ersetzt. 

3. Der dritte Satz des § 25 Abs. 8 lautet: 

„Die Anstalt gewährt für die Leistungen nach Abs. 5 nach Vorlage von Teilrechnungen von Wahlkieferorthopä-
den/Wahlkieferorthopädinnen durch den/die Versicherte/n maximal folgende Teilbeträge des Erstattungsbetrages vor 
Abschluss der Behandlung, wenn eine Vorabgenehmigung vorliegt: 

1. 45% des Vertragstarifes für die kieferorthopädische Hauptbehandlung für jenen Zeitraum, in den der Behand-
lungsbeginn fällt; 

2. 25% des Vertragstarifes für die kieferorthopädische Hauptbehandlung für jenen Zeitraum, in dem das erste Be-
handlungsjahr abgeschlossen ist; 

3. 30% des Vertragstarifes für die kieferorthopädische Hauptbehandlung für jenen Zeitraum, in den das Behand-
lungsende fällt.“ 

4. § 27 samt Überschrift lautet: 

„Pflegekostenzuschuss bei Anstaltspflege in einer Krankenanstalt, 
die nicht über einen Fonds finanziert wird 

§ 27. Hat der/die Versicherte (Angehörige) notwendige Anstaltspflege in einer Krankenanstalt in Anspruch ge-
nommen, die nicht über einen Landesfonds bzw. einen sonstigen Fonds finanziert wird und mit der keine vertragliche 
Regelung besteht, erbringt die Anstalt pro Verpflegstag einen Pflegekostenzuschuss im Ausmaß von 90 % von 
228,07 €. Für die Inanspruchnahme einer Tages- bzw. Nachtklinik beträgt der Kostenzuschuss 45 % des Tagespau-
schalsatzes.“ 

5. In § 32 wird in der Überschrift die Wortfolge „und für persönlich haftende Gesellschafter einer offenen Gesellschaft 
(OG) bzw. einer Kommanditgesellschaft (KG) in der Unfallversicherung“ angefügt. Weiters wird in Abs. 1 nach der 
Wortfolge „aus einer Jagd- und Fischereipachtung ergebenden Berechtigung besteht,“ die Wortfolge „sowie für gemäß 
§ 3 Abs. 1 Z 1 BSVG pflichtversicherte Gesellschafter einer OG und unbeschränkt haftende Gesellschafter einer KG,“ 
eingefügt. 

6. § 33 Abs. 2 lautet: 

„(2) Gemäß § 30 Abs. 7 BSVG wird die kalendertägliche Beitragsgrundlage für die nach § 11 Abs. 1 und 1a 
BSVG Selbstversicherten mit 18,87 EUR (Wert 2016) festgelegt. Sie ist mit Wirksamkeit ab 01. Jänner eines jeden 
Jahres, erstmals ab 2017, unter Bedachtnahme auf § 47 BSVG mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108a ASVG) zu 
vervielfachen.“ 

7. Nach § 38 wird folgender § 39 samt Überschrift angefügt: 

„Wirksamkeitsbeginn der 1. Änderung 

§ 39. (1) § 25 Abs. 8 tritt rückwirkend mit 1. Juli 2015 in Kraft. 

(2) Die §§ 14, 27, 32 und 33 in der Fassung der 1. Änderung treten mit 1. Jänner 2017 in Kraft.“ 
 



Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) Verlautbarung Nr.: 208/2016 

1. Änderung der Satzung 

www.ris.bka.gv.at  2 von 2 

* 

Diese 1. Änderung der Satzung 2016 wurde von der Generalversammlung der Sozialversicherungsanstalt der 
Bauern am 01.12.2016 beschlossen, die Genehmigung erfolgte durch die Bundesministerin für Gesundheit und 
Frauen mit Bescheid vom 23.12.2016, GZ: BMGF-96430/0071-II/A/7/2016. 

 

Die Obfrau: Der leitende Angestellte: 

Meier Ledermüller 
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